
  

 

 

 

Mosaik-Schule – nach Schulkonferenz vom 

14.06.23  

 

Wahlordnung 

für die Schulmitwirkungsgremien gemäß § 64 Absatz 5 SchulG NRW1 

 

§ 1  
Wahltermin 

Die jährlichen Wahlen in den Mitwirkungsgremien finden zu Beginn des Schuljahres statt: 

1. in den Klassen und Jahrgangsstufen spätestens zwei Wochen nach Unterrichtsbeginn, 

2. in der Lehrerkonferenz spätestens drei Wochen nach Unterrichtsbeginn, 

3. in den Klassenpflegschaften und Jahrgangsstufenpflegschaften spätestens drei Wochen 
nach Unterrichtsbeginn, 

4. in der Schulpflegschaft spätestens fünf Wochen nach Unterrichtsbeginn, 

5. […] 

 

§ 2  
Einladung zur Wahl 

(1) Wer bisher den Vorsitz führte oder dessen bisherige Stellvertretung lädt die Mitglieder des 
Mitwirkungsgremiums schriftlich oder in sonst geeigneter Form zur Wahl ein. Wenn das nicht 
möglich ist, lädt zur Wahl ein: 

1. in der Klassenpflegschaft die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, in der Jahrgangsstu-
fenpflegschaft die mit der Organisation der Jahrgangsstufe beauftragte Lehrkraft, 

2. in allen anderen Fällen die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(2) Zu den Wahlen soll mindestens eine Woche vorher eingeladen werden. 

 

§ 3  
Wahlleitung 

(1) Wer zur Wahl eines Mitwirkungsgremiums eingeladen hat, leitet die Wahl der oder des 
Vorsitzenden. Danach leitet die gewählte Person die übrigen Wahlen. 

(2) Wenn der Einladende sich selbst zur Wahl stellt oder zur Wahl vorgeschlagen wird, be-
nennt das Mitwirkungsgremium eines seiner Mitglieder zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter. 

                                                           
1 Auf Grundlage der Empfehlung einer Wahlordnung für die Schulmitwirkungsgremien, RdErl. d. Ministeriums für 
Schule, Jugend und Kinder v. 19.05.2005 (ABl. NRW. S. 227), Berichtigung (ABl. NRW. 07-08/15 S. 365); RdErl. 
v. 14.12.2012 (ABl. NRW. 02/13 S. 84); abrufbar: https://bass.schul-welt.de/6229.htm. 
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§ 4  
Wählbarkeit abwesender Mitglieder 

Neben den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern sind auch abwesende wählbar, wenn 
sie sich vorher verbindlich zur Kandidatur bereit erklärt haben. 

 

§ 5  
Wahlverfahren 

(1) Klarstellend zu § 64 Absatz 1 Satz 1 SchulG werden die Vorsitzenden der Mitwirkungsgre-
mien und ihre Stellvertretungen sowie die Mitglieder der Schulkonferenz in getrennten und 
geheimen Wahlgängen gewählt. Die Mitglieder der Schulkonferenz und deren Ersatzmitglie-
der können auch geheim gewählt werden, indem auf einem Stimmzettel die Namen der Be-
werber zweifelsfrei kenntlich gemacht werden.2 

(2) Die Schulpflegschaft wählt eine Vertreterin oder einen Vertreter in die Teilkonferenz über 
Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Absatz 7 SchulG. Die Wahl findet offen statt, sofern nicht 
ein Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten einem Antrag auf geheime Wahl zustimmt. 

(3) Die Schulkonferenz wählt aus ihrer Mitte eine Vertretung in das für Eilentscheidungen zu-
ständige Gremium nach § 67 Absatz 4 SchulG. Die Wahl findet offen statt, sofern nicht ein 
Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten einem Antrag auf geheime Wahl zustimmt. 

 

§ 6  
Wahlen an offenen Ganztagsschulen im Primarbereich 

Eltern der Schülerinnen und Schüler, die an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen 
Ganztagsschule (§ 9 Absatz 3 SchulG) teilnehmen, sollen bei den Wahlen zu den Mitwir-
kungsgremien genauso angemessen berücksichtigt werden wie Eltern der Schülerinnen und 
Schüler, die nicht an diesen Angeboten teilnehmen. 

 

§ 7 
Niederschrift, Stimmzettel 

(1) Das Wahlergebnis, dessen Bekanntgabe und die Annahmeerklärung werden in die Nie-
derschrift (§ 63 Absatz 4 Satz 5 SchulG) aufgenommen.  

(2) Die Stimmzettel werden bis zum Ablauf der Einspruchsfrist (§ 64 Absatz 4 SchulG) aufbe-
wahrt. 

 

§ 8  
Abwahl durch Neuwahl 

Eine Abwahl (§ 64 Absatz 3 Satz 1 SchulG) ist nur zulässig, wenn alle Mitglieder des Mitwir-
kungsgremiums spätestens eine Woche vor der Sitzung über diesen Tagesordnungspunkt in-
formiert worden sind. Andernfalls muss zu einer neuen Sitzung eingeladen werden. 

                                                           
2 Gemäß § 66 Absatz 5 SchulG ist die/der gewählte Schulpflegschaftsvorsitzende – wenn dies nicht abgelehnt 

wird – automatisch Mitglied der Schulkonferenz. Daher werden dann nur 5 weitere Mitglieder der Schulkonfe-
renz, aber 6 Ersatzmitglieder geheim gewählt. Nutzt man nur einen Stimmzettel können folglich bis zu 5 bzw. 6 
Namen aufgeschrieben werden. 
 

https://bass.schul-welt.de/rtf/6043.fm
https://bass.schul-welt.de/rtf/6043.fm
https://bass.schul-welt.de/rtf/6043.fm
https://bass.schul-welt.de/rtf/6043.fm


  
 

 
 

Geschäftsordnung  

für die Schulmitwirkungsgremien gemäß § 63 Absatz 6 SchulG NRW3 

 

§ 1  
Einberufung 

(1) Die oder der Vorsitzende beruft das Gremium schriftlich oder in sonst geeigneter Weise 
ein und fügt die Tagesordnung bei. Zu den Sitzungen wird so rechtzeitig eingeladen, dass die 
Einladung den Mitgliedern mindestens sieben volle Tage vorher zugeht. 

(2) Die oder der Vorsitzende beruft das Mitwirkungsgremium unverzüglich ein, wenn ein Drit-
tel der Mitglieder es beantragt. Dem Antrag soll ein Vorschlag zur Tagesordnung beigefügt 
sein. 

(3) Ist die Schulleiterin oder der Schulleiter nicht selbst Mitglied des Mitwirkungsgremiums, 
wird sie oder er über den Sitzungstermin und die Tagesordnung unterrichtet. 

 

§ 2  
Tagesordnung 

(1) Die oder der Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest. Sie enthält alle Anträge, die Mitglie-
der des Mitwirkungsgremiums bis zum Versand der Einladung gestellt haben. 

(2) Während der Sitzung kann das Gremium die Tagesordnung nur durch Mehrheitsbe-
schluss erweitern. Wird dafür keine Mehrheit erreicht, wird der Tagesordnungspunkt in der 
nächsten Sitzung behandelt. 

 

§ 3  
Sitzungsverlauf 

(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Sie oder er stellt vor Ein-
tritt in die Tagesordnung fest, ob das Schulmitwirkungsgremium ordnungsgemäß einberufen 
wurde. 

(2) Das Gremium kann die Redezeit durch Mehrheitsbeschluss beschränken. Die oder der 
Vorsitzende kann Personen, die nicht zur Sache sprechen oder den ordnungsgemäßen Ab-
lauf der Sitzung stören, das Wort entziehen. 

 

§ 4  
Abstimmungen 

(1) Die Abstimmungen sind offen, soweit nicht ein Fünftel der anwesenden Mitglieder einem 
Antrag auf geheime Abstimmung zustimmt. Für Wahlen ist § 64 Absatz 1 SchulG verbindlich. 

(2) Über Änderungsanträge wird vor dem Hauptantrag abgestimmt. Bei mehreren Anträgen 
wird zuerst über den Antrag abgestimmt, der am weitesten geht. Die oder der Vorsitzende 
gibt die Reihenfolge vor Beginn der Abstimmung bekannt. 

(3) Mitglieder dürfen nicht an Abstimmungen über Gegenstände teilnehmen, an denen sie 
persönlich beteiligt sind. 

 

                                                           
3 Auf Grundlage der Empfehlung einer Geschäftsordnung für die Schulmitwirkungsgremien, RdErl. d. Ministeri-
ums für Schule, Jugend und Kinder v. 19.05.2005 (ABl. NRW. S. 228), zuletzt geändert durch RdErl. v. 
02.12.2022 (ABl. NRW. 12/22); abrufbar: https://bass.schul-welt.de/6230.htm. 
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§ 5  
Niederschrift 

(1) Eine Protokollführerin oder ein Protokollführer führt die Sitzungsniederschrift. Sie oder er 
und die oder der Vorsitzende unterzeichnen die Niederschrift. 

(2) Die Niederschrift enthält neben der Bezeichnung des Mitwirkungsgremiums und dem Sit-
zungsdatum: 

1. die Tagesordnung, 

2. die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

3. die Anträge, 

4. den Wortlaut der Beschlüsse und jeweils die Stimmenmehrheit; diese Angaben sind ge-
mäß § 63 Absatz 4 SchulG verbindlich, 

5. die zur Aufnahme in die Niederschrift abgegebenen schriftlichen Erklärungen. 

(3) Zu Beginn der nächsten Sitzung beschließt das Mitwirkungsgremium über die Genehmi-
gung der Niederschrift. 

(4) Die Schule hält die Niederschriften für die Mitglieder des Mitwirkungsgremiums zur Ein-
sichtnahme bereit. Das Mitwirkungsgremium beschließt, in welcher Weise die Niederschriften 
an die Mitglieder sowie an die zur Teilnahme an der Sitzung Berechtigten versendet oder in 
sonst geeigneter Weise für sie bereitgestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Korrespondierende Vorschriften des SchulG NRW4 (Ausschnitte) 

§ 63  
Verfahren 

(1) Die oder der Vorsitzende beruft das Mitwirkungsgremium bei Bedarf ein. Es ist unverzüg-
lich einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies verlangt. Die Mitglieder sind mit einer 
Frist von mindestens sieben Tagen unter Beifügung der Tagesordnung und der Beratungsun-
terlagen schriftlich zu laden. 

(2) Sitzungen der Mitwirkungsgremien sind nicht öffentlich. Mit den Stimmen von zwei Dritteln 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder kann für einzelne Angelegenheiten die Schu-
löffentlichkeit hergestellt werden; dies gilt nicht für Personalangelegenheiten. Eine Vertretung 
der Schulaufsichtsbehörde kann an den Sitzungen der Konferenzen teilnehmen. Die Schullei-
terin oder der Schulleiter lädt den Schulträger zu allen Sitzungen der Schulkonferenz ein. Der 
Schulträger hat das Recht, dort Anträge zu stellen. 

(3) Stimmberechtigt sind die Mitglieder des Mitwirkungsgremiums. Auch die Mitglieder mit be-
ratender Stimme können Anträge stellen. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 können in 
Mitwirkungsgremien gewählt werden. Lehrerinnen und Lehrer können nicht als Elternvertrete-
rin oder Elternvertreter an der eigenen Schule gewählt werden. 

(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nichts an-
deres bestimmt ist. Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der Mehrheit nicht mitge-
zählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. § 66 
Absatz 6 bleibt unberührt. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die mindestens 
den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmenmehrheit enthält, mit der sie gefasst sind. Ein-
sprüche gegen die Niederschrift sind zu vermerken. Die Niederschriften sind an die Mitglieder 
sowie an die zur Teilnahme an der Sitzung Berechtigten des jeweiligen Mitwirkungsgremiums 
zu versenden oder ihnen in geeigneter Weise bereitzustellen. 

(5) Ein Mitwirkungsgremium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend ist. Solange die Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist, gilt das 
Mitwirkungsgremium als beschlussfähig. Ein Mitwirkungsgremium ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn es wegen Beschlussunfähigkeit erneut 
zur Beratung desselben Gegenstandes einberufen worden ist; hierauf ist bei der erneuten 
Einberufung hinzuweisen. 

(6) Die Schulkonferenz soll eine Geschäftsordnung beschließen. 

 

§ 64 
Wahlen 

(1) Die Vorsitzenden der Mitwirkungsgremien und ihre Stellvertretungen sowie die Mitglieder 
der Schulkonferenz werden in geheimen Wahlgängen gewählt. Alle übrigen Wahlen sind of-
fen, sofern nicht ein Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten einem Antrag auf geheime 
Wahl zustimmt; in diesem Fall können Wahlen für verschiedene Ämter in einem Wahlgang 
durchgeführt werden. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet eine Stichwahl und bei erneuter Stimmengleichheit das Los. 

(2) Wahlen gelten für ein Schuljahr. Ein Mitwirkungsgremium besteht bis zum ersten Zusam-
mentreten des neugewählten Mitwirkungsgremiums im neuen Schuljahr. Scheidet ein Mitglied 
aus der Schulkonferenz oder dem Lehrerrat aus, so tritt das Ersatzmitglied ein. Das Ersatz-
mitglied tritt auch ein, so lange ein Mitglied zeitweise verhindert ist. 

                                                           
4 Aktuelle Fassung abrufbar: https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p63(4)sa5.  
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(3) Die Mitgliedschaft endet, wenn die Wählbarkeitsvoraussetzungen entfallen sind oder wenn 
vom jeweiligen Wahlorgan mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt wird. Bei Vertreterinnen und 
Vertretern der Eltern und der Schülerinnen und Schüler endet die Mitgliedschaft auch, wenn 
sie ihr Mandat niederlegen. Sie endet ferner bei Eltern, wenn ihr Kind volljährig wird oder die 
Schule verlässt. Bei den Mitgliedern der Schulkonferenz, Vorsitzenden und stellvertretenden 
Vorsitzenden der Klassenpflegschaft endet das Mandat erst zu dem in Absatz 2 bestimmten 
Zeitpunkt. 

(4) Unbeschadet des Beanstandungsrechts der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 59 
Abs. 10) kann jede oder jeder Wahlberechtigte innerhalb von zwei Wochen nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit einer Wahl bei der Schulleitung schriftlich 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass  

a) die Voraussetzungen der Wählbarkeit nicht erfüllt sind,  

b) bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten vorgekom-
men sind, die für das Wahlergebnis erheblich gewesen sein können. 

Wird dem Einspruch nicht stattgegeben, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. 

(5) Die Schulkonferenz soll eine Wahlordnung beschließen. 

 

§ 65  
Aufgaben der Schulkonferenz 

….. 

(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 
folgenden Angelegenheiten: 

……. 

18. ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5), 

….. 

§ 66  
Zusammensetzung der Schulkonferenz 

(1) Die Schulkonferenz hat bei Schulen mit 

…. 

b) bis zu 500 Schülerinnen und Schülern 12 Mitglieder, 

….. 

(3) Mitglieder der Schulkonferenz sind die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die ge-
wählte Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer, Eltern im Verhältnis Lehrerinnen und Lehrer : 
Eltern : Schülerinnen und Schüler 

1. an Schulen der Primarstufe  
1 : 1 : 0 

…. 

(5) Die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft …. sind jeweils unter Anrechnung auf die 
Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der Eltern …. gemäß den Absätzen 1 und 3 Mitglieder 
der Schulkonferenz, sofern sie dies nicht ablehnen. 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Vorsitz in der Schulkonferenz. Sie oder er 
hat, ebenso wie im Falle der Verhinderung die ständige Vertretung, kein Stimmrecht. Abwei-
chend hiervon gibt bei Stimmengleichheit ihre oder seine Stimme den Ausschlag. Die stän-
dige Vertretung und die Verbindungslehrerinnen und -lehrer nehmen beratend an der Schul-
konferenz teil. 



  
 

 
 

(7) Die Schulkonferenz kann Vertreterinnen und Vertreter schulergänzender Angebote und 
Personen aus dem schulischen Umfeld als beratende Mitglieder berufen. Hierbei sollen päda-
gogische und sozialpädagogische Fachkräfte, die im Rahmen außerunterrichtlicher Angebote 
tätig sind und nicht der Schule angehören, in besonderer Weise berücksichtigt werden. 

 

§ 67  
Teilkonferenzen, Eilentscheidungen 

…. 

(4) In Angelegenheiten der Schulkonferenz, die keinen Aufschub dulden, entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter (Vorsitz) gemeinsam mit je einer von der Schulkonferenz 
aus ihrer Mitte gewählten Vertretung der in der Schulkonferenz vertretenen Gruppen. Die Mit-
glieder der Schulkonferenz sind darüber unverzüglich zu unterrichten. Die Entscheidung ist 
der Schulkonferenz in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

(5) Kann in dringenden Angelegenheiten auch ein Beschluss gemäß Absatz 4 nicht rechtzei-
tig herbeigeführt werden, trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter die Entscheidung und gibt 
sie der Konferenz unverzüglich bekannt.  

(6) Die Schulkonferenz kann Entscheidungen gemäß den Absätzen 1 bis 5 aufheben, soweit 
dadurch nicht schon Rechte anderer entstanden sind. 

 

§ 72  
Schulpflegschaft 

(1) Mitglieder der Schulpflegschaft sind die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften sowie die 
von den Jahrgangsstufen gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter können beratend an den Sitzungen teilnehmen. Bei Verhinderung von ordentli-
chen Mitgliedern üben sie deren Stimmrecht aus. Ein Elternteil kann in mehreren Klassen-
pflegschaften zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden oder in Jahrgangsstufenpflegschaften 
zur Vertreterin oder zum Vertreter gewählt werden und hat in Sitzungen der Schulpflegschaft 
ein entsprechendes Stimmengewicht. Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll beratend an 
den Sitzungen teilnehmen. .. Die Schulpflegschaft wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden und bis zu drei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Wählbar sind neben den Mit-
gliedern der Schulpflegschaft die stellvertretenden Vorsitzenden der Klassen- und Jahrgangs-
stufenpflegschaften. Sie werden mit der Wahl Mitglieder der Schulpflegschaft. 

(2) ... Die Schulpflegschaft wählt die Vertretung der Eltern für die Schulkonferenz und die 
Fachkonferenzen. …. 

….. 

§ 73  
Klassenpflegschaft,  

Jahrgangsstufenpflegschaft 

(1) Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 
Klasse, mit beratender Stimme die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer …. ... Die Klassen-
pflegschaft wählt zu Beginn des Schuljahres eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Eltern haben für jedes Kind gemeinsam 
eine Stimme. 

….. 


